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Zur Dampfersubventionsvorlage.
s kann jedenfalls als ein günstiges Zeichen für die Zweckmäßig¬
keit des staatlichen Schutzes unsrer Handelsschifffahrt, wie er durch
das Dampfersubventionsgesetz geboten werden soll, betrachtet
werden, daß darüber in den englischen maritim-technischenJour¬
nalen ein einstimmigerLärm erhoben wird. Die englische Schisf-

fcchrt zieht aus dem Zwischenverkehrdes deutschen sowohl wie des französischen,
italienischen und österreichischen Seehandels sehr beträchtliche Mittel zu ihrer
Prosperität, und in den maßgebenden Kreisen Englands giebt man sich keinen
Zweifeln darüber hin, daß, wie das Vorgehen Frankreichs im Dampfersubven-
tionssystcm Deutschland zur schnellen Nachfolge angeregt hat, ebenso jetzt das
deutsche Subventionsgesetzeine beschleunigte Durchführung des italienischen Schiff-
fahrtprämiengesetzes, das in gleicher Weise die Beseitigung der „stets mit Wider¬
willen ertragenen englischen Abhängigkeit" obenanstellt, veranlassen und nun¬
mehr auch für Österreich den Anstoß zur Nachahmung dieses ohnehin dort schon
lange lebhaft erwogenen Schrittes zur endlichen Reinigung seines Seeverkehrs
von der englischen Konkurrenz geben wird. England kann nicht anders als eine
schwere Schädigung seiner Schifffahrtsinteresscn aus dieser drohenden Allianz
voraussehen, umsomehr, als es einsehen muß, daß die Mittel zu einer Begeg¬
nung derselben von einer entsprechendenVergrößerung seiner eignen staatlichen
Subvention nicht dauernd hergegeben werden können.

In den abfälligen Besprechungen der manchesterlichen Kreise drehen sich
ganz sonderbare Gedanken mich um den Punkt der militärischenAusnutzung der
Vorlage, und im Berliner Hauptmoniteur des „deutschen Freisinns," dem „Ber¬
liner Tageblatt," begegneten wir sogar kürzlich der übrigens von andern Blättern
gleichen Schlages weidlich nachgebeteten Frage, „wie es überhaupt möglich sein
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sollte, die für den Postdienst herzustellenden Schiffe zugleich dem Merknr und
dem Mars dienstbar zu machen, indem die für den Kriegsdienst zu treffenden
Einrichtungen voraussichtlich doch nur auf Kosten der leichten Beweglichkeit der
Dampfer möglich sein würden." Bekanntlich hat ja der Gesetzentwurf eine
gleichzeitige Verwendung der subventivnirten Postdampfschiffe zu Hilfskriegs-
zweckcn ins Auge gefaßt. Nun gehört aber ein großes Maß von Unwissenheit
in nautischen Dingen dazu, sich diese Zwecke aus dem geraden Gegenteil eines
Hanptcinspruchs der Vorlage, nämlich der möglichst großen Leistungsfähigkeit
des zu subventionirendcn Materials, erklären zu wollen. Unsre Marineleitung
hatte bekanntlich vor einigen Jahren vom Parlament die Mittel znr Erbauung
eines Personaltransportdampfers gefordert, welcher besonders zur Beförderung
der Ablösungsmannschaften für unsre in Ostasien stationirten Schiffe zwischen
Asien und den Heimatshäfen Verkehren sollte. Wir wollen nun die Frage un-
untersucht lassen, wieweit die Marinebudget-Prüfungskommission recht daran ge¬
than hat, diese Forderung zu stellen, durch welche nicht nur ein billiger, be¬
quemer und vor allen Dingen sehr zuverlässigerLieferungsweg für alle auf der
dortigen Station nötigen Schiffsbedürfnifse einheimischen Firmen geschaffen
worden wäre, sondern auch solche Sondermehrkosten erspart worden sein würden,
wie sie z. B. aus Mangel an einem solchen Marinetransportboote vor zwei
Sommern die Indienststellung der großen gedeckten Korvette „Stein" verursacht
hatte, die unter großem Kohlenverbrauch zweimal den „Atlantik" als Trans¬
portschiff für Ablösungsmannschasten kreuzen mußte,-weil eine passende private
Fahrgelegenheit gefehlt hatte. Wir möchten aber darauf hinweisen, daß der
Gesetzentwurf unsrer Dampfersubveution von dem militärischenVorteil nicht die
alleinige Auffasfung hat, daß neue subventionirte Dampfcrlinien verbesserte und
umfangreichere Beförderungsgelegenheiten von Marinemannschaftstransporten
sein sollten, sondern daß er vielmehr auch den größern Zweck im Auge hat, daß
die staatlich begünstigtenDampfer dazu berufen sein könnten, eine Rolle in see¬
kriegerischen Verwicklungenals „Hilfskreuzer" zu spielen, eine Perspektive, welche
umsoweniger kurzsichtiger Auffassung begegnen sollte, als unser Reich unter Be¬
obachtung möglichster Sparsamkeit doch pflichtmäßig auf einen fortschreitenden
Schutz der fortschreitendenKraftentfaltung unsrer wirtschaftlichenPositionen im
Auslande bedacht sein muß. Uns scheint es selbstverständlich,daß, nachdem auf
allen Seiten, wo sich die Einsicht nicht böswillig verschließt, eingesehen wird,
daß für nusre Dampfschifffahrt im allgemeinenhinsichtlich der Regelmäßigkeitund
Schnelligkeitihrer Fahrten, welche im merkantilen Seeverkehr heute, wo die Ten¬
denz mehr und mehr auf Erhöhung der Geschwindigkeitgerichtet ist, von so
hervorragender Wichtigkeitsind, hinter der konkurrirenden englischen bemerkbar
zurückgeblieben ist, von der staatlichen Subvention ein Hanpthebel der Besserung er¬
wartet werden darf. Es wäre aber ganz gewiß widersinnig, anzunehmen,daß dieses
Vorteils diejenigen Dampfer der subventivnirten Linien verlustig gehen würden,
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welche Einrichtungenzur etwaigen spätern Einstellung in die Reihen der Kreuzerschiffe
erhielten. Wir möchten dafür die englische und srmizösischePraxis mit dem Hinzu¬
fügen anführen, daß gerade die zu solchen Zwecken bestimmten Handelsdampfer die
vorzüglichsten der Flotte sind. Wir verstehen es garnicht, wie man erwarten kann,
daß Schiffe, welche sich die Kriegsmarine nach der Brauchbarkeit für ihre Zwecke
besieht und denen für ihre Bereitwilligkeitder Staat vielleicht noch eine Svnder-
prämie zahlen mußte, mangelhaft sein sollen. Offenbar muß der, welcher für
eine solche Annahme im Lande Stimmung machen möchte, doch mit dem deut¬
schen „Mars" auf sehr schlechtem Fuße stehen. Das Marineministerium in
Frankreich hat mit dem Erlaß vom 8. Februar dieses Jahres an diejenigen
Mcrkantildampfer der subventionirten Linien, welche unter einem jahrlichen
Prämienznschlag von fünfzehn Prozent sich der Verpflichtung zum Hilfskriegs¬
dienste unterzogen haben, sehr große technische Anforderungen gestellt, welche für
die Leistungsfähigkeit der französischenPrivatwerften als ein lobendes Zeugnis
gelten können. Nach dem Journal äs 1s, ?1otto hat der Minister diesen so be¬
zeichneten Handelsdampfern u. a. folgende Bedingungen gestellt: Die Schiffe
müssen imstande sein, bei den Probefahrten 13^ Seemeilen in der Stunde zu
entwickeln. Zn diesen Proben müssen die Schiffe diejenige Tauchung haben,
zu welcher sie eine volle militärische Ausrüstung bringen würde, und der Marine¬
minister muß die Berechtigung haben, die Proben prüfen zu laffen. Die Ma¬
schinen und Kessel müssen bezüglich der Dauer und ihrer anstandslosen Funk-
tionirung durch eine tadellose Ausführung der Arbeit jede gewünschte Garantie
bieten köunen. Die Nanmverhältnisfe müssen derart sein, daß die Schiffe einen
für 6000 Meilen Entfernung zu 10 Meilen Geschwindigkeit ausreichenden
Kohlenvorrat an Bord nehmen können. Ihre inneren Räumlichkeiten müssen
außerdem gestatten, mit den Neservekvhlen eine entsprechend hohe nnd starke
Brustwehr zum Schutze der äußeren, Projektilbeschädigungenausgesetzten Ma¬
schinen- und Kessclteile zu bilden. Die Bestückung wird aus 14-Centimeter-
Geschützen bestehen und die Anzahl derselben vom Marineminister bei jedem ein¬
zelnen Schiffe festgestellt werden. Die Stückpforten im Schanzkleide des Oberdeckes
sind von vornherein derart auszuschneidenund vollständig herzustellen, daß die
Einstellung der Seitenrichtung ohne Anstand ausgeführt werden kann. Alle Armi-
rungseinrichtungen müssen auch im übrigen schon ans dem Oberdeck vorbereitet sein,
sofern sie nicht für die gewöhnlichen Bordarbeiten eines Fracht- oder Passagier¬
dampfers hinderlich sind. Im übrigen müssen die Schiffe die höchsten Anforderungen
der Dampfnavigation erfüllen können und im besondern sich auch durch sorgfältige
wasserdichte Schotteneinrichtungen auszeichnen. In Italien hat das Marinemini¬
sterium den Postschiffen zu ihrer Verwendung als „Hilfskreuzer" durch das Gesetz
für die staatliche Subvention der Dampsschiffsliniennoch schwierigere Bedingungen
vorgeschrieben,und auch in Osterreich, wo die Bewegung zu gunsten eines solchen
Subventionssystems zur Zeit sich kräftig fühlbar macht, wird in Marinekreisen,
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wie dies aus den amtlichen Organen der Kriegsflotte hervorgeht, nachdrücklich
die Ansicht vertreten, daß die oberste Leitung auf eine Bereitung der Auxiliar-
dampfer beziehentlich Kreuzer bedacht sein müsse, obgleich dieses Land doch
im Verhältnis zu Deutschland klein zu nennende transmarine Ansprüche hat.
In England ist diese Praxis am höchsten entwickelt; hier thut es im eignen An¬
gebot der größten Leistungsfähigkeit bekanntlich eine Linie der andern zuvor.
England ist in der Lage, zweihundert Dampfer sofort auf den Kriegsfuß stelleu zu
können. Wir vermögen nicht einzusehen, welche Gründe gerade bei uns dagegen
sprechen sollten; wir glauben im Gegenteil, daß, wenn unsre Admiralität mit
Prämienzugeständnissen unsern überseeischen Dampferlinien das Angebot des
Hilfskriegsdienstes unter Bedingung bester Leistungen machen würde, dies eine
so starke Kraft auf dem Felde der maritimen Konkurrenz erzeugen würde, daß
bei umsichtiger und kundiger Leitung unserm Dampfschiffsbau dadurch sehr bald
eine andre Richtung gegeben werden würde. Dabei würden wir außerdem noch
den Vorteil gewinnen, die Gefechtsstärke unsrer Krcuzerflotte ohne bedeutende
Kosten wesentlich erhöht und somit eine Aufgabe, die nicht zu den leichtesten
gehört, erleichtert zu sehen: Richterschc Jeremiaden über den deutschen Militär¬
staat anhören zu müssen.

«iel. F. S.

Die Revision der Rechtsanwaltsordnung.
er sich für die Erhaltung der ehrenvollen Tradition der deutschen
und speziell der preußischen Rechtsanwaltschaft interessirt, der
wird mit Freuden aus den öffentlichen Blättern entnommen haben,
daß die Regierung die Revision der für die Rcchtsanwälte gil¬
tigen gesetzlichen Bestimmungen beabsichtige. Im ersten Quartal

der Grenzboten dieses Jahres (S. 630 ff) habe ich mich über die Revision der
Gebührenordnung für die Rcchtsanwälte ausgesprochen; es sei mir gestattet, hier
einige Bemerkungen über die Revision der Nechtsanwaltsordnung zu machen.

DieMchtsanwaltsordnung verfolgt den sehr löblichen Zweck, den Rechts¬
anwälten die zum Betriebe ihres wichtigen Berufes notwendige Freiheit und
Selbständigkeit zu verleihen, aber sie ist ganz entschieden zu weit gegangen, sie
hat die Anwaltschaft nahezu freigestellt und andrerseits mehr oder weniger zu
einem Gewerbe gemacht. Namentlich letzteres mußte aber jeder bitter empfinden,
der als preußischer Rechtsanwalt die geachtete Stellung eines Staatsdieners mit
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